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1. Der Regierungsrat bewilligt die in den Baubegehren (BBG) 9156818 
und 9157538 beantragten Ausnahmen von den Lärmgrenzwerten im 
Bebauungsplan VoltaNord (BP 226A, Ziff. 2 lit. p).  

 
Begründung 
Der Regierungsrat bewilligt die im Baubegehren 9156818 beantragten  
Ausnahmen von den Lärmgrenzwerten im Bebauungsplan VoltaNord  
(BP 226A, Ziff. 2 lit. p) für das Baufeld 2.2 sowie das Baufeld 2.3. Die  
Voraussetzungen für Ausnahmen gemäss Bebauungsplänen 226A und 226B 
sind erfüllt. Es wird mit den vorgesehenen Ausnahmen zu keinen Einschrän-
kungen des bewilligten Betriebsumfangs der umliegenden Industriebetriebe 
kommen. 
 

                                                                                            
 

 

 

 

 


